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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments zur psychischen Gesundheit von Asylbewerbern

1.
Die EU ist mit einer „Migrationskrise“ konfrontiert: Zahlreiche Migranten, die auf der Flucht vor Krieg oder Verfolgung sind, beantragen derzeit Asyl.
2.
Diese Menschen haben unzumutbare Entbehrungen und Angst erleiden müssen, sind zu Opfern geworden und leiden an den entsetzlichen Folgen von Krieg und Terrorismus und oftmals auch an den Folgen der kriminellen Handlungen von Menschenschmugglern.
3.
Sie mussten ihre Angehörigen zurücklassen und sind nun in den Gemeinschaften, die sie aufnehmen, mit Ablehnung und Aggressionen konfrontiert.
4.
Diese Umstände können nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit, und insbesondere auch die psychische Gesundheit, haben.
5.
Die schlimmsten Auswirkungen, die die Vergangenheit und die aktuelle Situation von Asylbewerbern auf deren psychische Gesundheit haben können, treten möglicherweise erst nach deren Ankunft in der neuen Heimat zutage.
6.
Der Rat und die Kommission werden daher aufgefordert,

–
den Bedürfnissen der Asylbewerber in Bezug auf ihre psychische Gesundheit Rechnung zu tragen und bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten nach den Verträgen Verständnis und Mitgefühl für deren Notlage zu zeigen;

–
die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und andere psychische Erkrankungen (z. B. Depressionen) anzuerkennen und zu deren Behandlung beizutragen;

–
zur Bereitstellung von Unterstützung und Dienstleistungen zur Vorbeugung von psychischen Problemen beizutragen und diese bei deren Auftreten zu bekämpfen.
7.
Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission übermittelt.
� Gemäß Artikel 136 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht bindend.
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